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(54) Bezeichnung: Laschkorb zum sicheren Lösen und Verriegeln von Twistlocks

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Befördern von Perso-
nen mittels eines Spreaders (1), bestehend aus einem verti-
kal verfahrbaren Kopfbalken (10) mit einem Paar horizontal
ausfahrbarer Längsholme (11), an deren freien Enden zwei
zur Aufnahme von Personen dienende Laschkörbe (3) an-
gebracht sind, die durch einen Rahmen (6) miteinander ver-
bunden sind, der mit dem Kopfbalken (10) des Spreaders
(1) koppelbar ist und in dem ein den jeweiligen Laschkorb
(3) tragender Auslegerarm (5) teleskopisch gelagert ist, da-
durch gekennzeichnet, daß jeder Laschkorb (3) über einen
vertikalen Teleskoprahmen (4) vertikal nach unten ausfahr-
bar ist, der an dem freien Ende des entsprechenden Ausle-
gerarms (5) hängt.



DE 100 41 932 B4    2012.07.12

2/8

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Befördern von Personen mittels eines Spreaders
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine
solche Vorrichtung ist bekannt aus WO 99/64342 A1.

[0002] Beim Löschen (Entladen) von Containern,
die auf Schiffen transportiert werden, müssen zu-
erst die auf den Lukendeckeln befindlichen Contai-
ner gelöscht werden. Zur Sicherung gegen Herab-
fallen während der Fahrt sind diese mittels so ge-
nannter Twistlocks (an den Containerecken anzu-
bringende Verriegelungen) sowohl mit den Lukende-
ckeln als auch untereinander verriegelt. Vor dem Ent-
laden müssen diese in jedem Fall zuerst manuell ent-
riegelt werden. Im Falle vollkommen manuell zu be-
dienender Twistlocks werden diese auch beim Laden
zuerst auf den Lukendeckel bzw. die bereits verla-
denen Container gelegt und anschließend ebenfalls
manuell verriegelt. Da die Container zum Teil in bis
zu fünf Lagen über den Lukendeckeln gestapelt wer-
den, ist es äußerst schwierig, diese vom Deck oder
von den häufig zwischen den Containerstapeln vor-
handen Gangways aus zu erreichen. Die unteren bei-
den Lagen werden mit Hilfe von Stangen vom Deck
oder von der Gangway aus ver- oder entriegelt, wäh-
ren die oberen Lagen ebenfalls mit Hilfe dieser Stan-
gen von oben entriegelt werden müssen. Da in vie-
len Fällen die Zugänglichkeit auch noch durch über-
stehende Container erschwert ist, sind diese Arbeiten
extrem gefährlich und führen häufig auch zu schwers-
ten Unfällen mit nicht selten tödlichem Ausgang. Aus
diesem Grund wurden bereits in mehreren Staaten
Vorschriften erlassen, die Arbeiten von der Obersei-
te der Container aus generell untersagen. Diese Vor-
schriften sind in der Praxis jedoch noch nicht durch-
führbar, da es bislang an geeigneten Vorrichtungen
fehlt, um das Personal zum Öffnen der Twistlocks si-
cher vor Ort zu bringen.

[0003] Angesichts dieser Problematik bemühen sich
zwar verschiedene Hersteller um eine Lösung und
bieten entsprechende Geräte an. Diese Geräte (sog.
Laschkörbe) haben die Aufgabe, das Personal mög-
lichst nahe an den Einsatzort heranzubringen. Be-
kannte Ausführungen sind Laschkörbe, die – unter
dem Spreader hängend – auf dem obersten Contai-
ner abgesetzt werden. Von dort aus arbeitet das Per-
sonal ebenfalls mit den bereits erwähnten Stangen.

[0004] Bei einer anderen bekannten Ausführung
hängen zwei mit Personen besetzte Körbe – eben-
falls unter dem Spreader hängend – jeweils an den
Stirnseiten der Container herab und ermöglichen so
zumindest das sichere Erreichen der Twistlocks der
obersten Lage.

[0005] Ein weiteres bekanntes Gerät ermöglicht
zwar durch je drei über Leitern verbundene Laschkör-

be, dass die drei obersten Lagen ver- und entriegelt
werden können. Jedoch ist dieses Gerät aufgrund
seiner Bauhöhe nur sehr bedingt einsetzbar (erfor-
derliche Hubhöhe und überstehende Container). Ein
weiteres ausschlaggebendes Kriterium, um einen ra-
tionellen Ablauf des Be- und Entladens zu ermögli-
chen, ist die Notwendigkeit, dieses Gerät direkt auf
dem für die Schiffsverladung notwendigen Brücken-
kran zu lagern. Durch die spezifische Bauart dieser
sehr teuren Großgeräte steht ein geeigneter Platz für
dieses Gerät nicht zur Verfügung.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Gerät zu entwickeln, das einfach vom Spreader auf-
genommen werden kann, dessen Baugröße die Un-
terbringung auf dem Brückenkran erlaubt und von
dem aus trotzdem mindestens zwei bis vier Contai-
nerlagen ver- und entriegelt werden können.

[0007] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus
den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Wei-
terbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] Die Erfindung wird nachstehend an einem
Ausführungsbeispiel erläutert, das in der Zeichnung
dargestellt ist. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der in
seiner Gesamtheit als „Laschkorb” bezeichneten Vor-
richtung,

[0010] Fig. 2 die perspektivische Darstellung des
vom Spreader aufgenommenen Laschkorbs,

[0011] Fig. 3 die Draufsicht auf den gesamten
Laschkorb,

[0012] Fig. 4 die Vorderansicht des Laschkorbs,

[0013] Fig. 5 die Seitenansicht des Laschkorbs,

[0014] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des
Laschkorbs, der zur Aufnahme der Personen dient,
von der Türseite,

[0015] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der
teleskopierbaren Holme des Laschkorbs,

[0016] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung des
Laschkorbs mit Holmen von der Türseite gesehen,

[0017] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung des
Laschkorbs mit Holmen von der dem Container zu-
gewandten Seite,

[0018] Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des
gesamten Laschkorbs, wenn er vom Spreader aufge-
nommen auf einen Containerstapel aufgesetzt ist, in
vertikal teleskopierter Arbeitsposition und
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[0019] Fig. 11 eine perspektivische Darstellung des
gesamten Laschkorbs ohne Spreader, wenn er auf
einen Containerstapel aufgesetzt ist, in vertikal tele-
kopierter Arbeitsposition.

[0020] Wie die Zeichnung zeigt, ist vorgesehen,
dass an einem von einem Spreader 1 aufnehmbaren
Rahmen 2 jeweils an den Stirnseiten Laschkörbe 3
angebracht sind, die zur Aufnahme von Personen ge-
eignet sind. Jeder Laschkorb 3 kann über einen ver-
tikalen Teleskoprahmen 4 so weit nach unten ausge-
fahren werden, dass alle Containerlagen (Container
7) bequem erreicht werden können. Der Laschkorb
3 bietet den beförderten Personen außerdem ausrei-
chenden Schutz sowohl beim Einfahren zwischen die
Containerstapel als auch beim vertikalen Verfahren.

[0021] Die gesamte Vorrichtung besteht dabei aus
einem oberen Aufnahmerahmen 2, der vorzugswei-
se so gestaltet ist, dass er ohne Änderungen vom
Spreader 1 selbsttätig aufgenommen werden kann.
Selbstverständlich können auch Ausführungen mög-
lich sein, die es erlauben, den Rahmen 2 über sepa-
rate Aufnahmeeinrichtungen manuell oder ebenfalls
automatisch am Kopfbalken 10 des Spreaders 1 zu
befestigen.

[0022] Wie Fig. 1 zeigt, sind die beiden Laschkörbe
3 an jeweils einem Auslegerarm 5 befestigt, die tele-
skopisch in einem Rahmen 6 gelagert sind. Damit ist
es möglich, dass beim Umsetzen über längere Con-
tainer nicht der gesamte Laschkorb über diese hin-
wegbefördert werden muss, sondern ohne angeho-
ben werden zu müssen in gleicher Höhenlage an den
Stirnseiten längerer Container entlang quer verlagert
werden kann. Dies hat den Vorteil, dass bei mehre-
ren nebeneinander gelagerten, längeren Containern
7 auch die an der Unterseite befindlichen Twistlocks
geöffnet oder verriegelt werden können.

[0023] An beiden Auslegerarmen 5 sind vertikal te-
leskopierbare Rahmen 4 angebracht, die es ermögli-
chen, den Laschkorb 3 so weit abzusenken, dass alle
erforderlichen Arbeitspositionen sicher ohne Zuhilfe-
nahme von Stangen etc. erreicht werden können. Die
Holme 9 der Teleskoprahmen 4 können so oft inein-
ander geschachtelt werden, dass sich im eingefahre-
nen Zustand eine möglichst geringe Bauhöhe ergibt.
Sie befinden sich außerhalb der stirnseitigen Begren-
zungsflächen der Container 7, jedoch innerhalb der
maximalen Containerbreite.

[0024] An den am weitesten nach unten teleskopier-
baren Holmen 9 ist der eigentliche Laschkorb 3 mit
den Bedienelementen angebracht. Er ist so ausgebil-
det, dass für das Bedienpersonal maximaler Schutz
bei optimaler Zugänglichkeit zu den Twistlocks gege-
ben ist. In der geschlossenen Wand können die Be-
dienelemente untergebracht sein; sie dient gleichzei-
tig als Gleitfläche entlang der Container 7.

[0025] Bei der dargestellten Vorrichtung hat jeder
Lachkorb 3 einen eigenen Hubantrieb 8, der vom je-
weiligen Laschkorb 3 aus zu bedienen ist. Der Hub-
antrieb 8 kann als Motor mit Seilen oder als Hydrau-
likmotor ausgebildet sein.

[0026] Die zum Heben und Senken der Laschkörbe
3 erforderliche Energie kann vorzugsweise als elektri-
sche Energie über den Spreader 1 zur Verfügung ge-
stellt werden. Jedoch ist auch die Abnahme in Form
von hydraulischer Energie oder die Speicherung der
beim Aufsetzen des Spreaders 1 auf die Vorrichtung
vorhandene potentielle und kinetische Energie mög-
lich. Die Speicherung (z. B. Batterie oder Druckspei-
cher) der in die Vorrichtung eingeleiteten Energie hat
den Vorteil, dass diese auf einem Containerstapel ab-
gesetzt werden kann. Dadurch ist es möglich, dass
das Bedienpersonal unabhängig vom Vorhandensein
des Spreaders 1 alle Positionen eines Stapels abar-
beiten kann, während der Spreader 1 gleichzeitig La-
de- und/oder Löscharbeiten ausführen kann. Bei der
Energieversorgung über den Spreader 1 ist es vor-
teilhaft, wenn die Verbindung zum Spreader 1 auto-
matisch beim Aufsetzen hergestellt wird. Es ist auch
eine manuelle Koppelung möglich.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Befördern von Personen mit-
tels eines Spreaders (1), bestehend aus einem verti-
kal verfahrbaren Kopfbalken (10) mit einem Paar ho-
rizontal ausfahrbarer Längsholme (11), an deren frei-
en Enden zwei zur Aufnahme von Personen dienen-
de Laschkörbe (3) angebracht sind, die durch einen
Rahmen (6) miteinander verbunden sind, der mit dem
Kopfbalken (10) des Spreaders (1) koppelbar ist und
in dem ein den jeweiligen Laschkorb (3) tragender
Auslegerarm (5) teleskopisch gelagert ist, dadurch
gekennzeichnet, daß jeder Laschkorb (3) über ei-
nen vertikalen Teleskoprahmen (4) vertikal nach un-
ten ausfahrbar ist, der an dem freien Ende des ent-
sprechenden Auslegerarms (5) hängt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß jeder Teleskoprahmen (4) aus ineinan-
der geschachtelten Holmen (9) besteht, von denen
die am weitesten nach unten teleskopierbaren Holme
(9) den Laschkorb (3) tragen.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die einander gegenüberliegen-
den Wände der beiden Laschkörbe (3) geschlossen
sind und als Gleitflächen entlang von Containern (7)
dienen.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jeder
Laschkorb (3) einen eigenen Hubantrieb (8) hat.
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5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Hubantrieb (8) vom Laschkorb (3)
aus steuerbar ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vor-
richtung alleine durch die Bedienung des Spreaders
(1) aufnehmbar und absetzbar ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Energieversorgung zum Heben und
Senken des Laschkorbs (3) vom Spreader (1) aus-
geht.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die beim Aufsetzen
des Spreaders (1) in diesem vorhandene potentiel-
le und kinetische Energie für den Hubantrieb (8) des
Laschkorbes (3) nutzbar ist.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, daß die jeweils vorhandene Energie
in der Vorrichtung gespeichert und zum Heben bzw.
Senken des Laschkorbes (3) abrufbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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